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IV  LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
 
1 Allgemeines 
 
1.1 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, dass die räumlichen Voraussetzungen geschaffen und 

gesichert werden, um die multifunktionale Land- und Forstwirtschaft in der Region zu erhalten. 
Es ist anzustreben, dass umweltfreundliche Produktionsweisen zur Erhaltung und Verbesse-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen. 

 
(Z) Durch standortgemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie abgestimmte Pflege-
maßnahmen soll die charakteristische Kulturlandschaft in den einzelnen Teilräumen der Region 
erhalten, gepflegt und gestaltet werden.  
 
(G) Es ist anzustreben, dass die Land- und Forstwirtschaft auch im Stadt- und Umlandbereich 
im großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen sowie im Bereich der außerhalb davon 
gelegenen Unter- und Mittelzentren erhalten bleibt. 

 
1.2 (G) Die Erhaltung eines tragfähigen Netzes von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ist für 

die gesamte Region anzustreben.  
 

1.3 (G) Die Sicherung von Betriebs- bzw. Aussiedlungsstandorten für entwicklungsfähige land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe in der Bauleitplanung ist von besonderer Bedeutung.  

 
1.4 (G) Die Sicherung und der weitere Ausbau der bereits intensiven überbetrieblichen Zusammen-

arbeit in den Bereichen Erzeugung, Absatz, Maschinen- und Betriebshilfsring sind anzustreben.  
 
2 Landwirtschaft 
 
2.1 (G) Es ist anzustreben, dass in den von Boden und Klima begünstigten Gebieten, insbesondere 

im westlichen Teil des Mittelfränkischen Beckens, in Teilbereichen des Albvorlandes und der 
Frankenalb sowie im Knoblauchsland, vor allem Flächen mit günstigen Erzeugungsbedingun-
gen für die landwirtschaftliche Nutzung nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere 
Nutzungen vorgesehen werden.  

 
2.2  (G) In den Gebieten mit einem hohen Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen mit geringerer 

Eignung, insbesondere in Teilbereichen des Albvorlandes, der Frankenalb und im Sandstein-
keupergebiet des Mittelfränkischen Beckens, ist eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen in der Landwirtschaft sowie des außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplatzangebotes 
anzustreben. 

 
2.3 (G) Es ist anzustreben. dass in Gebieten mit ungünstigen Erzeugungsbedingungen, insbeson-

dere im Steigerwald, im Spalter Hügelland, im Vorland der Frankenalb und in der Frankenalb, 
die Kulturlandschaft weiterhin durch die Landwirtschaft gepflegt und damit ein wichtiger Beitrag 
zur Offenhaltung der Landschaft geleistet wird. 

 
 (Z) Aufforstungen als Möglichkeit der Folgenutzung sollen hier dann vermieden werden, wenn 

es den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege widerspricht. 
 
2.4 (G) Eine standortgemäße Grünlandnutzung in den Tälern von Rednitz/Regnitz, Pegnitz und 

ihren Nebenflüssen ist anzustreben. 
 
2.5 (G) Die Erhaltung und Weiterentwicklung der Erzeugungsbedingungen für Sonderkulturen, ins-

besondere im Knoblauchsland, im Vorland der Nördlichen Frankenalb, im Landkreis Erlangen-
Höchstadt sowie in den Mittelbereichen Hersbruck, Schwabach und Roth ist soweit möglich an-
zustreben. 
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(Z) Der Erhaltung der Sonderkulturanbauflächen soll im Kerngebiet des Knoblauchslandes Vor-
rang vor anderen Nutzungen eingeräumt werden. 

 
2.6 (G) Die Erhaltung und Weiterentwicklung der traditionellen mittelfränkischen Teichwirtschaft, vor 

allem im Aischgrund und anderen Bereichen des Mittelfränkischen Beckens, ist anzustreben.  
 
2.7 (G) Die Erschließung zusätzlicher Erwerbsquellen insbesondere in den Bereichen Fremdenver-

kehr, Direktvermarktung, nachwachsende Rohstoffe, erneuerbare Energien und Gesundheit ist 
möglichst im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte anzustreben. Insbesondere die Wei-
terentwicklung der bereits vorhandenen Ansätze im großen Verdichtungsraum Nürnberg/ 
Fürth/Erlangen, in der Hersbrucker Alb und im Fränkischen Seenland ist von besonderer Be-
deutung. 

 
3 Ländliche Entwicklung 
 
3.1 (G) Es ist anzustreben, dass die Ländliche Entwicklung in Dorf und Flur zur nachhaltigen Zu-

kunftssicherung des ländlichen Raumes der Region und der ländlich strukturierten Teilbereiche 
des großen Verdichtungsraumes Nürnberg/Fürth/Erlangen beiträgt.  

 
3.2 (G) Eine Neuordnung der Grundbesitzverhältnisse durch Verfahren der Ländlichen Entwicklung 

ist vorrangig anzustreben: 
• in den Nahbereichen Cadolzburg, Großhabersdorf und Roßtal, Landkreis Fürth 
• in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Nürnberger Land und Roth 

 
4 Forstwirtschaft 
 
4.1 (Z) Die Flächensubstanz des Waldes im großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen 

soll erhalten werden, soweit sie nicht ohnehin durch Bannwaldverordnung gesichert ist. 
 

(G) Es ist anzustreben, dass auch die außerhalb des großen Verdichtungsraumes Nürn-
berg/Fürth/Erlangen liegenden größeren zusammenhängenden und noch weitgehend ge-
schlossenen Waldgebiete vor weiteren Zerschneidungen durch Infrastruktureinrichtungen und 
andere Nutzungsänderungen bewahrt werden. 
 

4.2 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, dass die durch Immissionen gefährdete Waldsubstanz, 
insbesondere im großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen mit Schwerpunkt im Lo-
renzer und Sebalder Reichswald, erhalten und gestärkt wird. 

 
 

 

 


